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Zelebrieren und Verhandeln. Zur Praxis ständischer Institutionen im frühneuzeitlichen Europa

Die Tagung âZelebrieren und Verhandeln. Zur Praxis
stÃ¤ndischer Institutionen im frÃ¼hneuzeitlichen Euro-
paâ vom 21.-23. MÃ¤rz 2007 in Wassenaar (NL) wur-
de gemeinsam vom Teilprojekt C1 âZur symbolischen
Konstituierung von Stand und Rang in der FrÃ¼hen
Neuzeitâ des MÃ¼nsteraner Sonderforschungsbereiches
496 âSymbolische Kommunikation und gesellschaftliche
Wertesysteme vom Mittelalter bis zur FranzÃ¶sischen
Revolutionâ mit dem âNetherlands Institute for Advan-
ced Study in the Humanities and Social Sciencesâ (NIAS)
veranstaltet. Grundlegend war die kulturwissenschaftli-
che PrÃ¤misse, dass sichWert- und Ordnungsvorstellun-
gen historischer Akteure nicht allein in einem - vermeint-
lich - rein instrumentellen Handeln manifestieren, son-
dern stets auch symbolisch kommuniziert werden. Die
Tagung diente der Fortentwicklung und Diskussion der
methodischen AnsÃ¤tze und der Verbreiterung der em-
pirischen Grundlage der StÃ¤ndeforschung im Sinne des
angefÃ¼hrten Axioms. Das NIAS unter der Leitung von
WIM BLOCKMANS bot den Teilnehmern der Tagung da-
zu drei Tage lang einen optimalen und angenehmen Rah-
men.

Nachdem WIM BLOCKMANS als Direktor des NIAS
die Tagungsteilnehmer willkommen geheiÃen hatte, be-
tonte BARBARA STOLLBERG-RILINGER (MÃ¼nster) in
ihren begrÃ¼Ãenden Worten, dass vormoderne Verfah-
ren nur unter Betrachtung der beiden, konstitutiven Be-
standteile des Verfahrens, des âZelebrierensâ einerseits

und des âVerhandelnsâ andererseits, deren Zusammen-
hang stets im Blick zu behalten sei, Ã¼berhaupt erst ver-
stÃ¤ndlich wÃ¼rden.

MICHAEL SIKORA (MÃ¼nster) fÃ¼hrte sodann in
das Tagungsthema ein, indem er die Grundannahme
erlÃ¤uterte, dass politische Verfahren nicht nur in ih-
rer technisch-instrumentellen, auf Entscheidung zie-
lenden Dimension betrachtet werden dÃ¼rfen, son-
dern auch in ihrer symbolisch-expressiven Dimension
ernst zu nehmen seien. Dabei wandte sich Sikora ge-
gen ein vielfach nur komplementÃ¤r verstandenes Ver-
hÃ¤ltnis beider Aspekte, in dem das Symbolische le-
diglich als Zutat, als Medium einer vermeintlich mani-
pulativen Inszenierung einer âeigentlichenâ Politik ver-
standen wird. Insofern sei die Perspektive der traditio-
nellen Politik- und Verfassungsgeschichte, mithin gera-
de auch der StÃ¤ndeforschung, zu ergÃ¤nzen. Sikora
stellte die Verwobenheit von technisch-instrumenteller
und symbolisch-expressiver Verfahrensdimension, u.a.
unter Bezug auf Niklas Luhmanns Verfahrenstheorie, dar
und erlÃ¤uterte, dass mit Blick auf vormoderne Ver-
hÃ¤ltnisse deren Spezifika in Rechnung zu stellen seien,
so etwa eine verstÃ¤rkte externe, religiÃ¶se Legitimie-
rung von Entscheidungen, das BedÃ¼rfnis, Konsens her-
zustellen oder zumindest zu fingieren, was auch mit der
Problematik der Verbindlichkeit fÃ¼r Abwesende und
Nichtzustimmende einherging, sowie die Tatsache, dass
soziale Relationen der Akteure im Verfahren stets mit-
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verhandelt wurden. Es sei auch zu beachten, dass, in
Ermangelung geschriebener Verfassungen, der symbo-
lischen Dimension die Funktion zufiel, die bestehende
Ordnung in actu immer wieder neu zu bestÃ¤tigen. Ein
hÃ¶heres Potential symbolischer SinntrÃ¤chtigkeit sei
daher fÃ¼r die Vormoderne in Rechnung zu stellen. Die
Weiterentwicklung der diese symbolische Ebene einbe-
ziehenden AnsÃ¤tze vor dem Hintergrund der so vielge-
staltigen stÃ¤ndischen Praxis bezeichnete Sikora als ein
Ziel der Tagung.

Die ersten beiden VortrÃ¤ge der Tagung widme-
ten sich dem Paradebeispiel stÃ¤ndischer Partizipa-
tion. WIM BLOCKMANS (NIAS/ Leiden) beleuchtete
in seinem Vortrag Genese und Funktion der nieder-
lÃ¤ndischen Provinz- und Generalstaaten im ausge-
henden Mittelalter und zu Beginn der FrÃ¼hen Neu-
zeit und verwies auf das legitimatorische Potential der
StÃ¤nde, die v.a. in dynastischen Krisen einberufen wur-
den. Blockmans stellte dar, wie die burgundischen Her-
zÃ¶ge, und in dieser Eigenschaft etwa auch die Habs-
burger, zur Sicherung ihrer Nachfolge in den Niederlan-
den auf die Einwilligung der StÃ¤nde angewiesen wa-
ren, wofÃ¼r sie z.T. weitreichende Privilegien zugestan-
den. Im Gegenzuge waren die StÃ¤nde mitunter bereit,
auch Entscheidungen gegen das Herkommen zu treffen.
So wurde mit den konkreten Sukzessionsfragen auch im-
mer das VerhÃ¤ltnis von stÃ¤ndischer Partizipation und
fÃ¼rstlicher Gewalt neu verhandelt.

IDA NIJENHUIS (Den Haag) setzte das Thema der
niederlÃ¤ndischen Generalstaaten mit ihrem Vortrag
fÃ¼r die Zeit nach 1621 fort und stellte die Formen-
sprache dar, mit der die Generalstaaten bestrebt wa-
ren, ihre Stellung symbolisch zum Ausdruck zu bringen.
Nach auÃen dokumentierten formelle BÃ¼ndnisse mit
Frankreich und England die De-facto-SouverÃ¤nitÃ¤t,
der Rang im Gesandtschaftszeremoniell direkt hinter,
aber eben auf derselben Ebene wie Venedig tat ein
Gleiches. Nach innen stellten die Generalstaaten die
hÃ¶chste AutoritÃ¤t in den Niederlanden dar, was et-
wa darin zum Ausdruck kam, dass sich auswÃ¤rtige
MÃ¤chte an sie und nicht an den Statthalter wandten.
Das Verfahren selbst changierte, je nach Materie, zwi-
schen Mehrheits- und Einstimmigkeitsprinzip. Nijenhuis
machte deutlich, dass sich die Generalstaaten in ihrer
Symbolik der monarchischen Formensprache bedienten,
um ihre SouverÃ¤nitÃ¤t anzuzeigen.

Die Spezifika der Schweiz erlÃ¤uterte ANDRE-
AS WÃRGLER (Bern), der die eidgenÃ¶ssischen
Tagsatzungen behandelte, die keine eigentlichen

StÃ¤ndeversammlungen, sondern die reprÃ¤sentative
Institution dreizehn souverÃ¤ner Orte darstellten. Ge-
genstÃ¤nde der Tagsatzungen war vorrangig die Frie-
denssicherung und die Regierung der gemeinsamen
Herrschaften. Im Verfahren galt zwar, bis auf konfessio-
nelle Fragen, bei denen seit 1632 der gÃ¼tliche Vergleich
der Konfessionsparteien stattfinden sollte, das Mehr-
heitsprinzip, doch wurden in einem pragmatischen Um-
gang mit ihm stets Konsenschancen gesucht und harte
Mehrheitsentscheide vermieden. Bei der Herstellung des
Konsenses war der schleppende GeschÃ¤ftsgang hilf-
reich, der eine allmÃ¤hliche AnnÃ¤herung der Kantone
und gesichtswahrende Positionswechsel ermÃ¶glichte.
Die Praxis des Nicht-Stimmens und die daraus folgende
Unverbindlichkeit der BeschlÃ¼sse fÃ¼r die stimment-
haltenden Kantone rangierten dabei in einer bis zum
Ende der FrÃ¼hen Neuzeit nie geklÃ¤rten Grauzo-
ne. WÃ¼rglers einleuchtender Schluss lautete, dass die
Funktion der Tagsatzungen weniger in der Entschei-
dungskompetenz, der Herstellung bindender Entschei-
dungen, bestanden habe, sondern eher in der Kommu-
nikationskompetenz, interne Konflikte zu regulieren
und externe VerhÃ¤ltnisse zu regeln. Den Tagsatzun-
gen wuchs damit die Funktion zu, die Eidgenossenschaft
selbst zu symbolisieren. Insofern kam WÃ¼rgler zu ei-
ner anderen Wertung als die Ã¤ltere Forschung, die die
Ineffizienz und den mangelnden politischen Output der
Tagsatzungen kritisch fokussierte.

TIM NEU (MÃ¼nster) leitete mit seinem Vortrag
ins Reich Ã¼ber. ZunÃ¤chst legte Neu dar, wie in-
dividuelle Ordnungsvorstellungen der Akteure durch
Symbolisierung Ã¼berindividuell verfÃ¼gbar gemacht
und mit denen der anderen Akteure zur Passung ge-
bracht werden mÃ¼ssen, um als soziale Tatsache kon-
stituiert zu werden. Der Referent betonte damit den
Konstruktionscharakter sozialer Ordnungen, der, je er-
folgreicher die Passung individueller mentaler und
Ã¼berindividueller sozialer Strukturen gelinge, desto
mehr als ânatÃ¼rlichâ verschleiert werde. Anhand der
Sitzordnung der ersten Kurie des hessen-kasselischen
Landtages zeigte Neu dann, wie die Hierarchie inner-
halb der PrÃ¤laten dieser Kurie in ein rÃ¤umliches
Rang- und PrÃ¤zedenzarrangement Ã¼berfÃ¼hrt wur-
de. DarÃ¼ber hinaus betonte der Referent, dass durch die
Koppelung von Beratung und Abstimmung im Umfrage-
verfahren die Reihenfolge der Voten ein besonderes Ge-
wicht erhielt, da den VorschlÃ¤gen HÃ¶herrangiger in
der altstÃ¤ndischen Gesellschaft stets auch hÃ¶here Au-
toritÃ¤t zugemessen wurde. In jeder Abstimmung wurde
damit neu die Ordnung hergestellt bzw. stabilisiert. Inso-
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fern, so Neus Ã¼berzeugendes Fazit, stellten nicht nur
das Zelebrieren sondern auch das Verhandeln die Ord-
nung performativ her.

ARNO STROHMEYER (Graz) betonte die varianten-
reiche Rolle, die der selektiven Erinnerung bei der Kon-
struktion einer Herrschaftsordnung zukam. Im Rahmen
der Huldigungen fÃ¼r Rudolf II., Mathias und Ferdinand
II. zeigte Strohmeyer, dass die niederÃ¶sterreichischen,
grÃ¶Ãtenteils protestantischen StÃ¤nde stets bestrebt
waren, eine schriftliche Konfirmation ihrer Religionsfrei-
heiten zu erlangen, was die angehenden Landesherren
stets zugunsten mÃ¼ndlicher Zusicherungen zu vermei-
den trachteten. Die Verbindlichkeit derartiger Zusiche-
rungen auch fÃ¼r die Nachfolger waren jedoch bei er-
neuten Verhandlungen im Sukzessionsfalle Gegenstand
der Debatte. In Ungarn hatte sich kein unbestrittenes
Herkommen Ã¼ber die Frage, ob es sich dort um ein
Wahl- oder ErbkÃ¶nigtum handele, durchgesetzt. Aus
diesem Grunde griffen sowohl StÃ¤nde als auch Landes-
herr sehr weit in die Geschichte zurÃ¼ck, umArgumente
fÃ¼r ihre Position zu finden. Bei den Huldigungen wur-
de damit stets, so das RÃ©sumÃ© Strohmeyers, die fÃ¼r
die Vergangenheit konstruierte jeweilige Herrschaftsord-
nung verfochten, um diese projektivisch in die Zukunft
hinein zu perpetuieren. Die interessegeleitete Gestaltung
von Gegenwart und Zukunft trat so stets im Gewand der
Wiederherstellung des Alten auf.

REEMDA TIEBEN (MÃ¼nster) betrachtete die Kon-
flikte zwischen den StÃ¤nden Ostfrieslands und dem
Grafen- bzw. FÃ¼rstenhaus der Cirksena um die Beschi-
ckung des Landtages durch unterbÃ¤uerliche Schich-
ten und die Kontrolle der Vollmachten der stÃ¤ndischen
Deputierten. Tieben zeigte, wie der Ausschluss unter-
bÃ¤uerlicher Schichten vom Landtag in der Zeit kon-
kurrierender StÃ¤ndeversammlungen von Landesherr-
schaft und einem Teil der StÃ¤nde einerseits und den
Ã¼brigen StÃ¤nden unter der FÃ¼hrung der Stadt Em-
den andererseits in den Jahren 1618-1620 dazu ver-
wendet wurde, den Vorwurf, man lasse âschlechte Per-
sonenâ zum Landtag zu, ins Leere laufen zu lassen.
Die Zusammensetzung des emdisch dominierten Land-
tags wurde nÃ¤mlich von fÃ¼rstlicher Seite attackiert,
um dessen Korporationscharakter und damit die durch
IdentitÃ¤tsreprÃ¤sentation zustande gekommenen Be-
schlÃ¼sse als nichtig zu diffamieren. WÃ¤hrend in der
Folgezeit Ã¼ber den Ausschluss der unterbÃ¤uerlichen
Schichten Einigkeit zwischen dem opponierenden Teil
der StÃ¤nde und dem Grafen hergestellte werden konn-
te, entwickelte sich bis zum Anfall Ostfrieslands an
PreuÃen im Jahre 1744 die Kontrolle der Vollmachten der

Landtagsdeputierten, die StÃ¤nde und Landesherrschaft
jeweils fÃ¼r sich reklamierten, zum Streitfall. Tieben
konnte nun zeigen, dass die fÃ¼r die Deputierten vor-
geschriebenen Qualifikationen sehr oft unterlaufen wur-
den, beide Seiten auf eine Einhaltung der Bestimmungen
keinen Wert legten, und die Vollmachtenvisitation viel-
mehr die Funktion besaÃ, die Bauern auf das eigene po-
litische Programm zu verpflichten und symbolisch anzu-
zeigen, wer die tatsÃ¤chliche Herrschaft innehatte.

Die aus den unterschiedlichen Handlungslogiken
resultierende Vielgestaltigkeit von bÃ¼ndischen sowie
Land- und Reichstagen arbeitete GABRIELE HAUG-
MORITZ (Graz) mit institutionentheoretischem Instru-
mentarium anhand der schmalkaldischen Versamm-
lungstage der 1530er-Jahre, der ernestinischen Land- und
AusschuÃtage der beginnenden 1530er-Jahre sowie des
Reichstags von 1532 heraus. Haug-Moritz untersuchte
die symbolischen Ausdrucksformen, in denen sich die
jeweiligen Leitideen spiegelten, sowie den Formalisie-
rungsgrad der drei Institutionen. Aspekte des Vergleichs
waren etwa die Abgrenzung des Teilnehmerkreises, die
(Un-)Gleichheit im Verfahren, der Grad der Verfahrens-
autonomie, der bÃ¼ndische bzw. korporative Charak-
ter, die Darstellung fÃ¼r Abwesende, die Verbindlichkeit
der BeschlÃ¼sse u.a. Haug-Moritz beleuchtete darÃ¼ber
hinaus das Handlungs- und Kommunikationsrepertoire
innerhalb der drei Ordnungsarrangements. So âbatenâ
der sÃ¤chsische KurfÃ¼rst und der hessische Landgraf
zum Bundestag, âbegehrteâ derselbe sÃ¤chsische Kur-
fÃ¼rst den Zusammentritt seiner StÃ¤nde, âbefahlâ der
Kaiser den Reichstag. Darin spiegelten sich, so Haug-
Moritz, die divergierenden legitimatorischen Fundierun-
gen der ZusammenschlÃ¼sse â Freiwilligkeit, Gegensei-
tigkeit, Gehorsam. Die systematische Analyse einzelner
Sprechakte bezeichnete die Referentin in dieser Hinsicht
als weiterfÃ¼hrendes Anliegen einer vergleichenden Er-
forschung vormoderner Institutionen. Der Vortrag gab
wertvolle AnstÃ¶Ãe fÃ¼r eine institutionentheoretische
Analyse vormoderner Verfahren und weitete den Blick
Ã¼ber das Verfahren an den Tagen selbst hinaus auf des-
sen jeweilige Voraussetzungen.

ELIZABETH HARDING (MÃ¼nster) sprach Ã¼ber
die Verfahrensschwierigkeiten der ritterschaftlichen
Landtagskurien der Grafschaft Ravensberg und des
FÃ¼rstbistums MÃ¼nster und legte dar, dass diese nicht
nur keine schriftlichen Verfahrensregeln besaÃen, son-
dern sich darÃ¼ber hinaus auch in der Praxis keine ein-
deutigen Normen zur Entscheidungsfindung etablieren
konnten. Gelang es, ein einstimmiges Votum herbeizu-
fÃ¼hren oder zumindest einen von einer grÃ¶Ãeren
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Mehrheit getragenen Entscheid, blieb dieser Mangel fol-
genlos. Im Konfliktfall jedoch wurde er virulent, wie Har-
ding anhand einer Personalwahl aus dem Jahr 1709 in Ra-
vensberg sowie einer Abstimmung in MÃ¼nster im Jahr
1773 darstellte. Beide Beispiele zeigten, dass die jeweilige
VerfahrensschwÃ¤che der Ritterschaft zum Verlust der
Verfahrensautonomie fÃ¼hrte, indem letztlich extern
entschieden wurde, im ersten Fall durch den KÃ¶nig,
im zweiten Fall durch einen interkurialen Ausschuss.
Damit setzte die Referentin ein Fragezeichen hinter die
Forschungsmeinung, nach der der Mehrheitsentscheid
fÃ¼r Korporationen landstÃ¤ndischer Ritterschaften als
typisch betrachtet wird. Im Rahmen des Landtags wur-
de durch die kuriale Beratung v.a. der Partizipations-
anspruch des niederen Adels symbolisch kommuniziert,
wohingegen Rangfragen innerhalb der Ritterschaft kaum
eine Rolle gespielt zu haben scheinen. Trotz dieser Rang-
homogenitÃ¤t und einer grundsÃ¤tzlichen Akzeptanz
des Mehrheitsentscheides wurde die Verfahrensautono-
mie immer wieder durchbrochen.

HARRIET RUDOLPH (Trier) stellte anhand der Stra-
tegien, die die innerÃ¶sterreichischen StÃ¤nde befolg-
ten, um sich auf dem Reichstag von 1594 einen hohen
Anteil der TÃ¼rkenhilfe zu sichern, die MÃ¶glichkeiten
und Grenzen der Interessensdurchsetzung dar, die
das Zeremoniell des Reichstages dieser nicht reichs-
stÃ¤ndischen Gesandtschaft bot. Den stÃ¤ndischen Ab-
gesandten blieb der Zugang zu den politischen Foren
verwehrt. Aus diesem Grunde griffen sie verstÃ¤rkt auf
âweiche Faktorenâ zurÃ¼ck, indem sie sich bspw. Einla-
dungen zu Banketten verschafften oder gemeinsam mit
den protestantischen ReichsstÃ¤nden Gottesdienste be-
suchten. Rudolph betonte die Rolle, die den weniger
Ã¶ffentlichen und tendenziell weniger zeremonialisier-
ten sowie den informellen RÃ¤umen zukam. Rudolphs
Urteil, gerade die bÃ¼rgerlichen Juristen hÃ¤tten sich
verfahrensrational gegeben und deshalb PrÃ¤zedenz-
und Sessionsstreitigkeiten als unnÃ¼tz eingestuft, stieÃ
in der anschlieÃenden Diskussion auf Skepsis im Ple-
num.

ALBRECHT P. LUTTENBERGER (Regensburg) leg-
te dar, dass die Session des Reichstages den Rang der
ReichsstÃ¤nde abbildete, so dass jeder neue Reichstag
zur Reproduktion der Organisationsstruktur des Reiches
beitrug. An einigen Beispielen vom Reichstag des Jahres
1541 demonstrierte Luttenberger jedoch, dass die Grund-
struktur des Reiches zu dieser Zeit noch keineswegs
eindeutig, sondern stÃ¶ranfÃ¤llig war. So stieÃ etwa
die Prachtentfaltung des pÃ¤pstlichen Legaten Contarini
auf massive Kritik seitens der Protestanten, so dass sich

Contarinis BemÃ¼hungen, seinen Rang symbolisch zu
kommunizieren, ins Gegenteil verkehrten. Im Sessions-
streit zwischen Herzog Heinrich II. von Braunschweig-
WolfenbÃ¼ttel und Philipp vonHessen sowie imKonflikt
Kursachsens mit den BistÃ¼mern MeiÃen und Merse-
burg um deren Reichsstandschaftwurde jeweils ein prag-
matischer Ausweg gefunden. Luttenberger resÃ¼mierte
daher, dass die Rangkonflikte in aller Regel nicht zu einer
dauernden Blockade des Verfahrens fÃ¼hrten. Er beton-
te auch die kontext- und interessensabhÃ¤ngige Umdeu-
tung zeremonieller Symbolik, die verfÃ¼gbar und ein-
setzbar gemacht wurde.

Mit dem Vortrag von KOLJA LICHY (Berlin) wurde
der Blick vom Reich nach Polen gelenkt, wo das Sejm-
zeremoniell zur Zeit Sigismunds III. Wasa die Rang- und
Einflussunterschiede sinnfÃ¤llig machte. Die Landboten,
der dritte Stand, der gemeinsammit dem aus den Magna-
ten bestehenden Senat und dem KÃ¶nig den Sejm bil-
dete, waren etwa im Warschauer KÃ¶nigsschloss, dem
Tagungsort, schon von ihrer Lozierung her den Sena-
toren nachgeordnet. Doch auch im Verfahrensgang sel-
ber waren sie benachteiligt, da sie nur mit einer Stim-
me sprechen durften. Somit waren sie in technisch-
instrumenteller Hinsicht, gerade dadurch aber auch in
symbolisch-expressiver Weise, zurÃ¼ckgesetzt. Die ab-
solutistischen Ambitionen Sigismunds, denen der niede-
re Adel das Ideal des regimen mixtum entgegensetzte,
fÃ¼hrten schlieÃlich dazu, dass ein einflussreicher Teil
der Landboten 1606 aus dem Sejm auszog und sich zum
sog. Rokosz versammelte. Durch den Zuzug der beiden
anderen StÃ¤nde sollte er jederzeit zum Sejm erweiter-
bar sein. Im Rokosz wurde insbesondere die freie Rede,
die die Debatte dort strukturierte und Teil des Aushand-
lungsprozesses war, von den oppositionellen Landboten
als konstitutiver Bestandteil von Adeligkeit und erachtet.
Der Vollzug der freien Rede stellte symbolisch, aber auch
performativ die polnische Freiheit wieder her.

An den Vortrag von Lichy schloss jener von HANS-
JÃRGEN BÃMELBURG (LÃ¼neburg) thematisch an, der
die in der polnischen nationalen Deutung des 19. Jahr-
hunderts als âSintflutâ bezeichnete Krisenepoche zwi-
schen 1648 und 1668 betrachtete und auch hier die hohe
Bedeutung der freien Rede im Sejm hervorhob. Alle Pro-
jekte, die darauf abzielten, das Sejmverfahren durch Ein-
fÃ¼hrung von MehrheitsbeschlÃ¼ssen, Festlegung ei-
ner Tagesordnung und verpflichtende gemeinsame Be-
ratungen aller SejmstÃ¤nde zu fixieren und zu straf-
fen, scheiterten bereits im Vorfeld, weil die libera vox
durch keinerlei EinschrÃ¤nkung behindert werden soll-
te. Da die Landboten befÃ¼rchteten, dass man ande-
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renfalls auf eine schiefe Ebene gerate, die unumkehr-
bar zur Errichtung eines kÃ¶niglichen absolutum do-
minium fÃ¼hren wÃ¼rde, wurde an der Notwendig-
keit des unumschrÃ¤nkten liberumveto festgehalten. Ein
Veto wurde allerdings durch eine Reihe von Regelun-
gen eingehegt und galt als besonders rÃ¼cksichtsloser
Akt der Realisierung der adligen Freiheit. BÃ¶melburg
schilderte auch die Rolle des kollektiven, ostentativen
Schweigens ganzer Landbotengruppen beim Aufruf zum
Veto, wodurch die Last des Vetos verteilt wurde. In-
formelle Mittel â Zureden, Versprechungen, Erpressung
usw. â sollten zur Ãberwindung der Blockade beitra-
gen. BÃ¶melburg stellte heraus, dass die Kommunika-
tion eines gemeinsamen stÃ¤ndischen Handelns schei-
terte, wÃ¤hrend zugleich Visualisierung und performa-
tiver Vollzug der adligen Freiheit gelangen. Diese wur-
de in einem Verfahren, welches, so betonte BÃ¶melburg
gegen die Ã¤ltere Forschung, nicht nur aus instrumentel-
ler Entscheidungsfindung, sondern aus den dargestellten
symbolisch-expressiven Elementen bestand, zum We-
senskern des auf Einstimmigkeit zielenden Verfahrens.

Unterschiede undGemeinsamkeiten imErÃ¶ffnungszeremoniell
des sÃ¤chsischen Landtages und des englischen Parla-
ments zu Beginn des 18. Jahrhunderts beleuchtete JO-
SEF MATZERATH (Dresden). WÃ¤hrend sich die kur-
sÃ¤chsischen StÃ¤nde zur Abhaltung des Landtages
stets in ein kurfÃ¼rstliches Schloss zu begeben hatten,
musste sich umgekehrt der englische Monarch bzw. die
Monarchin in den Palast von Westminster begeben. Die-
ses VerhÃ¤ltnis von FÃ¼rst und Parlament bzw. Landtag
fand auch in der Ã¼brigen zeremoniellen Ausgestaltung
seinen Niederschlag. Eine grundlegende Gemeinsamkeit
bestand darin, dass der soziale Rang der StÃ¤nde bei der
Lozierung im Raum BerÃ¼cksichtigung fand, dieser aber
mit dem politischen Einfluss keineswegs korrespondier-
te: Die erste Kurie des sÃ¤chsischen Landtages und das
englische Oberhaus kamen direkt vor dem herrscherli-
chen Thron zu sitzen, obschon sie an Einfluss auf die
Entscheidungen hinter Ritterschaft und StÃ¤dten bzw.
Commons zurÃ¼cktraten. Matzerath hielt fest, dass die
LandtagserÃ¶ffnung in Kursachsen zu Beginn des 18. Jhs.
unter Ausschluss der Ãffentlichkeit stattfand, die Parla-
mentserÃ¶ffnung in England jedoch frei zugÃ¤nglich
war. Der Referent verwies darauf, dass im Zeremoniell
von Landtags- und ParlamentserÃ¶ffnung die Darstel-
lung der sozialen Stratifizierung vom politischen Ein-
fluss auf den technisch-instrumentellen Verfahrensgang
abgekoppelt war.

THOMAS WELLER (MÃ¼nster) gab abschlieÃend
Einblick in Funktionsweise und Handlungslogiken der

kastilischen Cortes, die seit 1538 bis auf Ausnahmen
(Huldigung) nur noch aus jeweils zwei procuradores
achtzehn kastilischer StÃ¤dte bestanden. Im Zeremoni-
ell wurden Rangstreitigkeiten der StÃ¤dte untereinan-
der einerseits derart perpetuiert, dass sie selbst schon
Teil des Zeremoniells geworden waren, andererseits aber
gerade dadurch auch eingehegt. Die procuradores wa-
ren in ihren Entscheidungen den entsendenden Stadt-
rÃ¤ten meist eidlich verbunden, durften dies gemÃ¤Ã
den Ã³rdenes de celebrar Cortes jedoch nicht sein und
mussten Ã¼ber die Verhandlungen Stillschweigen be-
wahren.Weller zeigte klar auf, wie hier der Konflikt einer
doppelten ReprÃ¤sentation, als procuradores einerseits
Stellvertreter der entsendenden StadtrÃ¤te zu sein, ande-
rerseits in einer repraesentatio identitatis das Reich ver-
treten zu sollen, symbolisch hervorgehoben und auf Dau-
er gestellt wurde. Obschon die von den StÃ¤nden selbst
gleichsam als Akt symbolischer Gesetzgebung erlasse-
neWahlordnung auf rasche und eindeutige Entscheidun-
gen zielte, bemÃ¼hten sich die procuradores, durch die
beschriebenen und andere MaÃnahmen, die Dauer der
Cortes zu verlÃ¤ngern, erwarben sie in dieser Zeit doch
reichlich soziales, symbolisches und Ã¶konomisches Ka-
pital. Eine lange Dauer der Cortes lag auch im Interesse
der StÃ¤dte, die durch die Abhaltung der Versammlung
ihren Anspruch auf Partizipation dokumentierten. Wel-
ler zog aus seinen AusfÃ¼hrungen den Schluss, daÃ Kas-
tilien sich zwar in mancher Hinsicht von anderen Ter-
ritorien mit StÃ¤ndeversammlungen unterschieden ha-
be, etwa dadurch, dass in der Regel nur Vertreter der
StÃ¤dte zusammenkamen, aber keinesfalls ein âLand oh-
ne StÃ¤ndeâ gewesen sei, wie es die Ã¤ltere Forschung
darstellte. Wellers Ã¼berzeugende Neubewertung laute-
te, dass es sich in der Ãberlagerung politischer und an-
ders gelagerter, den sozialen Status der Akteure zielender
Funktionen bei den kastilischen Cortes um eine typisch
vormoderne Institution handelte und Kastilien somit nur
bedingt eine Sonderrolle zukomme.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass
die VortrÃ¤ge durchweg von reflektiertem analytischen
Zugriff und hohem Problembewusstsein geprÃ¤gt wa-
ren. Zudem war die geographische Streuung erfreulich
breit. Es wurde deutlich, welchen Nutzen die Einbezie-
hung einer Ebene symbolischer Kommunikation in die
Analyse stÃ¤ndischer Verfahren davontrÃ¤gt. In der Ab-
schlussdiskussion wurden weiterfÃ¼hrende Fragen auf-
geworfen, etwa danach, was den politischen KÃ¶rper
konstituiere und wie dieser reprÃ¤sentiere, oder jene
nach derMehrdeutigkeit symbolischer Ausdrucksformen
und deren Folge fÃ¼r die Beilegung bzw. Einhegung
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von Konflikten. Gewinnbringend waren auch die ab-
schlieÃenden Anregungen, Ã¼ber den Zusammenhang
von Herstellung und Darstellung von Entscheidungen
weiter nachzudenken, das VerhÃ¤ltnis von âZelebrierenâ
und âVerhandelnâ komplexer zu beschreiben und zu ope-
rationalisieren. Auchwurde von Teilnehmern der Flucht-
punkt der Herstellung kollektiv verbindlicher Entschei-
dungen als einer Definition des Politischen in Frage ge-

stellt und stattdessen die Befriedigung des Handelns im
und durch das Handeln selbst stÃ¤rker fokussiert. Eben-
falls wurde die Erforschung der Rolle einzelner Kommu-
nikationsformen wie des Schweigens oder Stehens an-
gemahnt. Im Ganzen wurde deutlich, dass die aktuel-
le StÃ¤ndeforschung viel versprechende neue Wege be-
schreitet. Die Publikation der BeitrÃ¤ge in einem Sam-
melband ist beabsichtigt.

If there is additional discussion of this review, you may access it through the network, at:

http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/
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